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Sitzungsvorlage 
für den Gemeinderat 

am 27.06.2022 

 

Sachbearbeiter: Fr. Lappöhn Amt: Finanzverwaltung Az.: 656.40 SV: 51 

Datum Gremium  TOP 

27.06.2022 Gemeinderat öffentlich 5 

    

 
 

TOP 5: Straßenbeleuchtung - Verlängerung der Betriebsführung mit der Netze BW 
 

Anlagen: Keine. 
 
 

I. Sachverhalt: 
 
Seit ca. 15 Jahren betreut die Netze BW das Straßenbeleuchtungsnetz der Gemeinde 
Schlierbach. Der aktuelle Betriebsführungsvertrag läuft nach 5 Jahren zum 31.12.2022 
aus. Die Voralbkommunen unter Beteiligung der Gemeinde Schlierbach haben nun er-
neut mit der Netze BW über eine Verlängerung verhandelt und kamen zu einem ge-
meinsamen Ergebnis, das dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird. 
Eine Ausschreibung ist nicht notwendig, da die dafür erforderlichen Summen nicht er-
reicht werden. Wichtig dabei ist, dass nicht alle 5 Jahre der Betriebsführer wechselt, da 
keiner das öffentliche Netz besser kennt als die Netze BW. Die Zusammenarbeit war in 
den letzten 5 Jahren gut, die Gemeinde wurde bei der Umstellung auf das LED-Netz 
durch die Fachplaner der Netze BW unterstützt.  
 
Die Netze BW bietet für die Kommunen neben der Betriebsführung „BASIC“ einen „Part-
ner COMFORT“-Tarif an. Bei den aufgeführten Preisen handelt es sich um Netto-Preise, 
zu denen noch der Mehrwertsteuersatz von zurzeit 19% hinzukommt. Die neuen Preise 
stellen sich wie folgt dar: 
 

Leuchtstellen mit konventionellen 
Leuchten  
(381 St.) 

Leuchtstellen mit LED 
(403 St.) 

bisher (COMFORT) neu (Partner 
COMFORT) 

bisher (COMFORT) neu (Partner 
COMFORT) 

19,93 €/St./a 23,80 €/St./a 14,93 €/St./a 18,80 €/St./a 

 
Der Partner-COMFORT-Tarif beinhaltet Reparaturfahrten, Standsicherheitsprüfungen, 
Überprüfung der Schaltstellen, Austausch der Leuchtmittel, Reinigung der LED-
Leuchten bei Bedarf, digitale Plattform für Störungsmeldungen mit Statusverfolgung. 
 
Die Vertragsdauer beträgt dieses Mal aufgrund der weltwirtschaftlichen instabilen Lage 
lediglich vier statt fünf Jahre. Vertragsbeginn ist der 01.01.2023. 
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Der Vertrag enthält ebenfalls wieder eine Meistbegünstigungsklausel: „Sollte die Netz 
BW während der Laufzeit des Betriebsführungsvertrages ein anderes, den Erfordernis-
sen eines sicheren Netzbetriebs entsprechendes Leistungspaket anbieten, wird sie die-
ses Paket den Kommunen vorstellen und den Umstieg in selbiges anbieten.“  
 
Die Verwaltung hält die Preise und Vertragskonditionen für angemessen. 
 
 

II. Alternativen: 
 
Einer Verlängerung des Betriebsführungsvertrags mit der Netze BW wird nicht zuge-
stimmt. Die Gemeinde Schlierbach holt stattdessen Angebote von anderen Anbietern 
ein. 
 
 

III. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die entsprechenden finanziellen Mittel werden im Haushaltsplan 2023 eingestellt. 
 
 

IV. Beschlussantrag: 
 
Der Betriebsführungsvertrag mit der Netze BW wird mit den vorstehenden Konditionen  
genehmigt. 

 


